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Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 

 46149 Oberhausen 

 08.04.2008 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Verwaltungsgericht Düsseldorf 

Bastionstraße 39 

 

40213 Düsseldorf 

Klage 

des Alfred Bomanns, Roßbachstr. 15, 46149 Oberhausen (Kläger) 

gegen den Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen, Schwartzstr. 72, 46045 Oberhausen (Be-

klagter) 

wegen Beantwortung meiner Dienstaufsichtsbeschwerden. 

Mit Schreiben vom 13.04.2007 und vom 03.06.2007 erstattete ich jeweils bei dem Beklagten Dienst-

aufsichtsbeschwerden gegen einen Bediensteten. Der Beklagte weigert sich, meine Dienstaufsichts-

beschwerden zu prüfen und zu beantworten. 

Ich beantrage, wie folgt zu erkennen: 

1. Der Beklagte prüft und beantwortet meine Dienstaufsichtsbeschwerden vom 13.04.2007 und 

03.06.2007. 

2. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

Ich beantrage, mir Prozeßkostenhilfe zu gewähren. 

Sachverhalt: 

Ich bin Anwohner eines öffentlichen Bolzplatzes, den der Beklagte an der Roßbachstraße betreibt. 

Wegen der vom Bolzplatz ausgehenden Lärmbelästigung ist die Nutzung auf Kinder bis zu 14 Jah-

ren werktags von 9 bis 13 und von 15 bis 20 Uhr beschränkt, ausweislich der Satzung der Stadt 

Oberhausen für öffentliche Spielplätze. Gegen diese Nutzungsbedingungen wird immer wieder ver-

stoßen, was zu starken Störungen durch das Scheppern des Stahlrohrgitters und Schreie der Spieler 

führt. 

Die Polizei kommt bei Störungen nicht mehr zum Bolzplatz. Sie verweist darauf, daß die Stadt 

Oberhausen originär dafür zuständig sei, bei Verstößen gegen die Ruhezeiten am Bolzplatz einzu-

schreiten. Das Ordnungsamt der Stadt Oberhausen unterhält einen Bereitschaftsdienst, der rund um 

die Uhr eingreifen kann. Die Polizei leitet die Hilferufe dann an den Bereitschaftsbeamten des Ord-
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nungsamtes weiter. Der Polizei liegt jeweils die Rufnummer des täglich wechselnden Bereitschafts-

beamten vor. Es gibt Absprachen und Vereinbarungen zwischen der Stadt Oberhausen und dem Po-

lizeipräsidium Oberhausen, daß die Stadt bei Störungen, für die sie originär zuständig ist, tätig wird. 

Auskunft über dieses Verfahren erteilen Herr Erster Polizeihauptkommissar Günter Heide, Leiter 

Führungs- und Lagedienst, Polizeipräsidium Oberhausen, Friedensplatz 2 - 5, 46045 Oberhausen, 

und Herr Polizeihauptkommissar Dieter Olbers, ebenda. 

Am Ostersonntag, dem 08.04.2007, wurde auf dem Bolzplatz von mehreren Heranwachsenden, die 

das abgeschlossene Stahlrohrgitter überklettert hatten, mit großer Lärmentwicklung gebolzt, so daß 

wir uns nicht in unserem Garten aufhalten konnten. Ich verständigte die Polizei, die den Bereit-

schaftsbeamten des Ordnungsamtes benachrichtigte (Beweis: Tagebuch der Polizei). Dieser ließ sich 

jedoch nicht am Bolzplatz blicken, so daß die mißbräuchliche Nutzung andauerte. Daher erstattete 

ich mit Schreiben vom 13.04.2007 Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Bereitschaftsbeamten 

(Anlage 1). 

Ebenso wurde am Sonntag, dem 03.06.2007, das abgeschlossene Stahlrohrgitter wiederholt von Her-

anwachsenden und Kindern überklettert, die mit großer Lärmentwicklung bolzten. Um 12:56, 14:07 

und 16:24 Uhr verständigte ich jeweils die Polizei. Diese leitete meine Hilferufe jeweils an den Be-

reitschaftsbeamten des Ordnungsamtes weiter und erreichte ihn auch (Beweis: Tagebuch der Poli-

zei). Der Bereitschaftsbeamte kam jedoch kein einziges Mal zum Bolzplatz, so daß die mißbräuchli-

che Nutzung wieder den ganzen Nachmittag andauerte. Daher erstattete ich mit Schreiben vom 

03.06.2007 Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Beamten (Anlage 2). 

� Der Beklagte bestätigte mir den Eingang meiner Dienstaufsichtsbeschwerde vom 13.04.2007 

mit Schreiben vom 17.04.2007 (Anlage 3), verwies aber bezüglich einer Beantwortung auf 

sein Schreiben vom 12.04.2007 (Anlage 4). In dem letztgenannten Schreiben steht, daß man 

mir auf Dienstaufsichtsbeschwerden, die keinen neuen Sachverhalt beinhalteten, nicht mehr 

antworte. 

� Auf meine Dienstaufsichtsbeschwerde vom 03.06.2007 reagierte der Beklagte überhaupt 

nicht. 

Ich stelle fest, daß der Beklagte mir auf ähnliche Sachverhalte früher noch gar nicht geantwortet hat, 

entgegen dem, was er im Schreiben vom 12.04.2007 vorgibt. Dazu folgende Vorgeschichte: 

Bereits 2005 gab es ähnliche Ruhestörungen an einem anderen öffentlichen Bolzplatz an der Straße 

„Vennepoth“ in Oberhausen. Am 01.11.2005, Allerheiligen, einem frühlingshaft warmen Tag, 

wurde auf dem Bolzplatz am Vennepoth mit großer Lärmentwicklung gebolzt. Familie Geiselbacher 

wohnt direkt am dortigen Bolzplatz. Herr Geiselbacher und ich hatten wenige Tage zuvor, am 

21.10.2005, eine Besprechung mit den oben genannten Polizeibeamten Heide und Olbers im Poli-

zeipräsidium Oberhausen gehabt, wo wir von der erwähnten Regelung erfuhren, daß die Polizei je-

weils den Bereitschaftsbeamten des Ordnungsamtes benachrichtige. 
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Herr Geiselbacher rief am 01.11.2005 die Polizei, die telefonisch den Beamten des Ordnungsamtes 

verständigte. Der Beamte erschien jedoch nicht am Vennepoth. Dagegen legte ich im Auftrag des 

Ehepaars Geiselbacher mit Schreiben vom 03.11.2005 Dienstaufsichtsbeschwerde (Anlage 5) ein. 

Wir wollten erfahren, wieso die Stadt Oberhausen ihre originäre Zuständigkeit nicht wahrnahm, wie 

man es uns im Polizeipräsidium erklärt hatte. 

Die Stadt Oberhausen teilte mir mit Schreiben vom 13.12.2005 (Anlage 6) mit, ich sei von der ge-

schilderten Situation nicht in meinen Rechten betroffen. Vielmehr sei Herr Geiselbacher der betrof-

fene Bürger. Aus diesem Grund werde die von mir eingereichte Dienstaufsichtsbeschwerde inhalt-

lich nicht beantwortet werden. 

Das Ehepaar Geiselbacher bat mich per E-Mail am 18.12.2005 (Anlage 7), seine Interessen weiter 

wahrzunehmen. Sie nähmen die Stellungnahme der Stadt Oberhausen so nicht hin und böten der 

Stadt Oberhausen auch eine unterschriebene Vollmacht an. 

Mit Schreiben vom 19.12.2005 (Anlage 8) teilte ich diesen Wunsch der Stadt Oberhausen mit. Dar-

auf reagierte die Stadt Oberhausen nicht. Mit Schreiben vom 08.05.2006 legten Frau Heidi und Herr 

Heinz-Dieter Geiselbacher unaufgefordert bei der Stadt Oberhausen eine Vollmacht auf meinen 

Namen vor (Anlage 9). Auch auf die Vollmacht reagierte die Stadt Oberhausen nicht. Die lange 

Dauer bis zur Vorlage der Vollmacht geht darauf zurück, daß ich mich zwischenzeitlich auf dem 

Dienstweg an die Bezirksregierung Düsseldorf gewandt hatte, die aber die Stadt Oberhausen nicht 

zum Antworten aufforderte. 

Bei dem Gespräch im Polizeipräsidium am 21.10.2005 hatten wir erfahren, daß die Polizei mehrere 

Monate zuvor, im vorausgegangenen Frühjahr, drei Hilferufe der Familie Geiselbacher vom 

20.03.2005, 21.03.2005 und 09.04.2005 ebenfalls an die Stadt Oberhausen weitergegeben hatte. Das 

wußten wir vorher nicht. Deshalb erstattete ich hier nachträglich Dienstaufsichtsbeschwerden am 

12.12.2005, 13.12.2005 und 14.12.2005. Ferner erstattete ich noch im folgenden Frühjahr in zwei 

gleichgelagerten Fällen am 18.04.2006 (Bolzplatz Vennepoth = Fam. Geiselbacher) und 24.04.2006 

(Bolzplatz des Klägers an der Roßbachstraße) Dienstaufsichtsbeschwerden. 

Alle diese Dienstaufsichtsbeschwerden ignorierte die Stadt Oberhausen; es blieb beim ablehnenden 

Schreiben vom 13.12.2005 (Anlage 6). 

Die Dienstaufsichtsbeschwerden, die aus einem Zeitraum von drei Jahren stammen, waren nicht 

willkürlich oder querulatorisch. Die Anwohner haben einen Anspruch auf die Einhaltung ihrer Ru-

hezeiten. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschied in seinem Urteil vom 15.11.2004 (Aktenzei-

chen 4 K 3384/02), daß Bolzplätze mit solchen Abmessungen wie am Vennepoth und an der Roß-

bachstraße nicht als Spielplätze, sondern als Sportplätze zu bewerten seien und daß Sportplätze kon-

fliktträchtiger als Spielplätze seien. 

Um die älteren Dienstaufsichtsbeschwerden aus 2005 und 2006 soll es in diesem Verfahren nicht 

mehr gehen. Es muß aber festgehalten werden, daß Familie Geiselbacher keine Antwort auf die Be-
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schwerden bekommen hat. Ich möchte nun erfahren, ob die Stadt Oberhausen auf meine Beschwer-

den aus 2007 hin eine Dienstpflichtverletzung feststellt oder nicht. 

Nach § 14 Verwaltungsverfahrensgesetz kann sich ein Beteiligter durch einen Bevollmächtigten 

vertreten lassen. Die Behörde soll sich dann an den Bevollmächtigten wenden. Familie Geiselbacher 

hat mich am 08.05.2006 (Anlage 9) schriftlich bevollmächtigt. Sie ist ferner von den Störungen am 

Bolzplatz betroffen. In dem Schreiben vom 13.12.2005 räumt die Stadt Oberhausen selbst ein, daß 

dies keine Antwort ist, die für einen Betroffenen bestimmt sein könnte. Trotzdem blieb es bei die-

sem Schreiben. 

Daher wurden also die Dienstaufsichtsbeschwerden aus 2005 und 2006 nicht beantwortet. Auch auf 

die Beschwerde vom 24.04.2006, wo ich selbst betroffen war, erging kein Bescheid. 

(Ende der Vorgeschichte) 

Im Schreiben vom 12.04.2007 (Anlage 4) kündigte die Stadt Oberhausen mir an, daß sie mir auf 

Dienstaufsichtsbeschwerden, die keinen neuen Sachverhalt beinhalteten, nicht mehr antworte. Durch 

den Gebrauch der Formulierung „nicht mehr“ möchte die Stadt geltend machen, daß sie mir schon 

einmal geantwortet habe. Dies ist jedoch nicht der Fall, wie aus der Vorgeschichte hervorgeht. 

Die Stadt hat mir weder auf meine eigene Beschwerde vom 24.04.2006 noch hat sie mir als Bevoll-

mächtigtem der Familie Geiselbacher auf deren o. g. Beschwerden aus 2005 und 2006 geantwortet. 

Nach dem Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 22.04.1953 (1 BvR 162/51; BVerfGE 2, 

225) verleiht das Grundrecht des Art. 17 GG (Petitionsrecht) demjenigen, der eine zulässige Petition 

einreicht, ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Entscheidung nicht nur entgegennimmt, 

sondern auch sachlich prüft und dem Petenten zum mindesten die Art der Erledigung schriftlich 

mitteilt. 

Dies ist im Falle meiner Dienstaufsichtsbeschwerden vom 13.04.2007 und 03.06.2007 nicht gesche-

hen. 

Die Unterlagen zum Antrag auf Prozeßkostenhilfe finden Sie beiliegend. 

Hochachtungsvoll 

Alfred Bomanns 

Anlagen 1 - 9 

1 Antrag auf Prozeßkostenhilfe mit Belegen 









 

 

Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 

 46149 Oberhausen 

 19.05.2008 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Verwaltungsgericht Düsseldorf 

Postfach 20 08 60 

 

40105 Düsseldorf 

Aktenzeichen: 25 K 2728/08 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

mit Schreiben vom 14.05.2008 bekam ich von der Stadt Oberhausen unerwartet einen Be-

scheid auf meine Dienstaufsichtsbeschwerden vom 13.04.2007 und 03.06.2007, um die es bei 

meiner o. g. Klage geht. 

Hiermit habe ich das bekommen, was ich mit meiner Klage erreichen wollte. 

Daher besteht für mich zur Weiterverfolgung meiner Klage kein Anlaß mehr. Ich 

nehme meine Klage zurück. 

Hochachtungsvoll 

Alfred Bomanns 

Anlage: Schreiben der Stadt Oberhausen vom 14.05.2008 







 

 

Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 

 46149 Oberhausen 

 23.05.2008 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Verwaltungsgericht Düsseldorf 

Postfach 20 08 60 

 

40105 Düsseldorf 

Aktenzeichen: 25 K 2728/08 
Ihr Schreiben vom 20.05.2008 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

selbstverständlich erkläre ich das Verfahren in der Hauptsache für erledigt. 

Genau das wollte ich mit meinem Schreiben vom 19.05.2008 zum Ausdruck bringen. Unsere 

Briefe haben sich zeitlich überschnitten. 

Hochachtungsvoll 

Alfred Bomanns 
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